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Bühnenanweisung für die Veranstaltung 
 
Die Bühnenanweisung ist fester Bestandteil des Vertrages zwischen der Musikkapelle 
Kissing e.V. und dem Veranstalter! 
 
Falls Sie Fragen zur Bühnenanweisung haben, nehmen Sie bitte rechtzeitig mit Herbert Failer 
Kontakt auf. 
 
Um einen reibungslosen Ablauf des Auftrittes in Ihrem und unserem Interesse zu ermöglichen, 
bitten wir Sie, folgende Hinweise in Ihre Vorbereitungen mit einzubeziehen: 
 
1. Die Beschaffenheit der Bühne 
   
  Bühnenmaße:   10m Breite x 6m Tiefe 
  Podest:    10m Breite x 2,2m Tiefe 
  Lichte Höhe über der Bühne: 3m (Platz für die Lichtanlage und Traversen) 
 

Bei Veranstaltungen im Freien ist die gesamte Bühne zu überdachen.  
 

Es müssen ausreichend Stühle (keine Bierbänke!) für alle Musiker zur Verfügung gestellt werden. 
Weiterhin sollte die Bühne zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn frei und zugänglich sein. 
Für die Beschallungs- und Lichtanlage ist vor der Bühne und an beiden Seiten je ein etwa ein 
Meter breiter Bereich freizuhalten. Dies ist für eine optimale Beschallung der örtlichen Gegebenheit 
und für die Lichteffekte unbedingt notwendig. 
 
An der hinteren Wand der Bühne wird ein Banner angebracht, das eventuelle Schilder/Banner des 
Veranstalters im Hintergrund verdecken kann. 
 
2. Die Stromversorgung 
 
Der Veranstalter hat für eine ausreichende Stromversorgung zu sorgen. Wir benötigen für Licht- 
und Tontechnik: 
 

1 x 32 Ampere (alternativ: 2 x 16 A), separat abgesicherter Drehstrom,  
  1x 230 Volt, separat abgesichert 
 
Der Anschluss muss in einem gesonderten Stromkreis zur Verfügung gestellt werden und darf 
nicht mit anderen Geräten verbunden sein (bspw. Kühlungen, Gläserwaschmaschinen...usw.) 
 
3. Ein- und Ausladen 
 
Die Zufahrt der Musikerfahrzeuge zur Bühne muss ca. zwei Stunden vor und nach der 
Veranstaltung zum Auf- und Abbau gewährleistet sein. 


